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Stadt Xanten < Der Bürgermeister • Postfach 1164. 46500 Xanten

Allgemeinverfügung der Stadt Xanten vom 18.03.2020
gemäß §§ 16, 28 Infektionsschutzgesetz i.V.m. §§ 2 und 3 der Verordnung zur Regelung
von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz— ZVO-lfSG - NRW vom
28.11.2000, §§ 3 Absatz l, 7Absatz3, 9 Absatz 1 Ordnungsbehördengesetz(OBG NRW)
in Verbindung mit §§ 28 Absate 1 Satz 2 InfektionsschutzgesefcE (IfSG) in Verbindung mit
den Erlassen des IVlinlsteriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes
Nördrhein-Westfalen -1 - vom 15.03 2020 und 17.03.2020.

Die Stadt Xanten ist nach den im Betreff genannten Rechtsvorschriften zuständige Behörde
und verfügt in Ergänzung derAllgemeinverfügung vom 16.03.2020 (Amtsblatt Nr.2020/11 vom
16.03.2020):

I.

1. ReiserüeRkehrern aus Risikogebieten nach der Klassifizierung des Robert-KoGh-lnstituts
(RKI-Klassifizierung) wird für den Zeitraum von 14 Tagen nach Aufenthalt die Betreten
folgender Bereiche untersagt:

a) Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen,
Heilpädagogische KindertageseinriGhtungen, „Kinderbetreuung in besonderen Fällen",
Schulen und Heime, in denen überwiegend minderj'ährige Personen betreut werden)
sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 SGB VIII (stationäre Erziehungshitfe),

b) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den
Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, •Dialyseeinrichtungen,
Tageskliniken,

e) stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere
Wohnförmen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen,

d) Berufsschulen,

e) Hochschulen.

2. Gegenüber den Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinricbtungen sowie
stationären Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe im Stadtgebiet Xanten
werden nachstehende Maßnahmen angeordnet:

r^TrA
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Konten der Stadt Xanten;

Sparkasse am Niederrhein: Votebank NlBderrheineG; '
IBAN; DE24 3545 0000 11500005 01 IBAN: DE19 3546 1106 1001 1170 13
BIC:WELÄDED1MOR BIG; GENODED1NRH

Gläubiger-ID:DE291900Q000189170
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Diese Einrichtungen haben Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-
Viren zu erschweren, Patienten und Personal zu schützen und persönliche
Schutzausrüstung einzusparen.

• . Sie haben Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche
auszusprechen; maximal ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/ Patient pro
Tag mit Schutzmaßnahmen und mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen
davon sind mediziniseh oderethisch-sozial angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen,
Palliativpatienten).

Kantinen, Cafeterien oder andere der ÖffentliGhkeit zugängliche Einrichtungen für
Patienten und Besucher sind zu schließen,

Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vortrage, Lesungen,
Informationsveranstaltungen etc. sind zu unterlassen.

3. Foigende EinriGhtungen, Begegnungsstätten und Angebote sind zu schließen
beziehungsweise einzustellen:

alle Schankwirtschaften (Kneipen, Bars, Shishabars), Clubs, Diskotheken,
Tanzveranstaltungen, (Freilicht-) Theater, Kinos und Museen unabhängig von der
jeweiligen Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen

• Cafes, hierzu zählen auch Eiscafes, Eisdielen (einschtießiich des Thekenverkaufs zur
Straße hin) und ähnliche EihriGhtungen bei denen NICHT der Schwerpunkt des
Angebotes auf der Zubereitungder Mahlzeiten liegt; der Au&er-Haus-Verkauf von
Backwaren ist weiterhin zulässig

alle Fitness-Studios (darunter fallen auch Personaltrainer, EMS-Trainer und ähnliche
Anbieter), Yoga- und GymnastikräUme, Reha-Sporteinrichtungen (außer Einrichtungen,
soweit die dort durchgeführten Behandlungen ärztlich zwingend erforderlich sind),
sonstige Sporteinrichtungen (inklusive Ballsport und Tennis), Anbieter von
Freizeitaktivitäten (drinnen und draußera), Saunen, Solarien und Kosmetikstudios

Kinderspiel- und Bolzplätze, Skateraniägen, Böuleplätze, öffentliGhe Tischtennisplatten
und ähnliche Bereiche

• Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen, Reisebusreiseni

alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und
privaten außerschulisehen Bildungseinrichtungen, Fahrschulen, Reit- und Fahrsport
inklusive Unterricht, soweit es über das für die artgerechte Tierhaltung zwingend
erforderliche Maß hinausgeht, Hundeschulen und -sport,

Zusammenkünfte in Splelhallen, Spielbanken und Wettbüros, hierzu gehören auch
Rollenspiele, Quizveranstaltungen, Gesellschaftsspieie, Chorproben und Ähnliches,

jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle
Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen,
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gleiches gilt für Prostitütionsstgtten, Bordelle und Swingerclubs.

4. Der Zugang zu sonstigen gastronomisGhen Betrieben inkl. der Außengastronomie wird
beschränkt. Aus diesem Grund haben Speisewirtsehaften (Gaststätten, Restaurants,
Schnellrestaurants, Speisewirtsehaften in Hotels) sowie Hotels für die Bewirtung von •
Übernachtungsgästen sieherzustellen, dass

diese generell frühestens ab 6 Uhr zu öffnen und spätestens ab 15 Uhr zu schließen
sind,
eine Registrierung aller Besucherinnen und BesuGher mit Kontaktdaten (Datum,
Uhrzeit, Nachname, Vorname, Adresse, Telefonnummer) erfolgt.
diese Auflistung auf Anforderung bereitzuhalten und mindestens vier Wochen nach
Besuch aufzubewahren ist,
die Einrichtung so ausgestaltet ist, dass zwischen den Personen an verschiedenen
Tischen ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten und der Aufenthalt an
Schanktheken untersagt wird,
die Besucherzahl insgesamt der Höhe nach begrenzt wird auf maximal T Person je 3
Quadratmeter (Gastraum),
dieBesucherlnnen und Besucher die Hygienehinweisedes Robert-Koch-lnstituts
sichtbar zur Kenntnis nehmen können und

die Einhaltung der Hygienehinweise ermöglicht wird.

Darüber hinaus werden Speisenangebote in Form eines Büffets untersagt. Untersagt werden
zudem private Veranstaltungen wie Z.B. Tauf-, Hochzeit- oder Geburtstagsfeiern. Das gilt auch
für die Zeiträume, in denen Restaurants öffnen dürfen.

5. NICHT zu schließen ist der Einzelhandel für Lebensrnittel, WochenmärKte, Abhol- und
Lieferdienste, Getrankemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen,
Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsaions, der
Zeitungsverkauf, Bau-.Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel, Alle
anderen Verkaufsstellen des Einzelhandels (dazu gehören Z.B.
Oberbekleidungsgeschäfte, Schmück- und Uhrengeschäfte, Blumengeschäfte) sind ab
dem 18.03.2020 zu schließen. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit
weiterhin nachgehen.

' Geschäfte, die ein Mischsortiment an Lebensrnitteln, Drogerieartikeln und Non-Food-Artikeln
(wie Dekorationsartikel oder Kleidung) anbieten, fallen nicht unterdie aufgezählten
Einzelhandelsbetriebe und sind daher zu schließen. Hier ist der Schwerpunkt des Sortiments
entscheidend, der bei zu schließenden Betrieben in der Reget auf den Non-Food-Artikeln liegt.

Als Dienstleitungen im Sinne des Satzes 3sind immaterielle Güter anzusehen, in deren
Mittelpunkt eine Leistung steht, welche von einer natürlichen oder juristischen Person zur
Bedarfsdeckung im Rahmen der Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölkerung
erbracht wird. Hierzu zählen insbesondere Tätigkeiten der freien Berufewie Reehtsanwälte,
Steuerberater, Architekten und Ingenieure. Auch Autowerkstätten sowie der Autohandel fallen
unter den Begriff der Dienstleister, die ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen können.

6. Geschäften des Einzelhandels für Lebensrnittel, Wochenmärkten, Abhol- und
Lieferdiensten, Apotheken sowie Geschäften des Großhandels wird bis auf weiteres auch
die Öffnung an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr gestattet; dies gilt nicht für
Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag.
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7. Sämtliche Verkaufsstellen im Sinne des Ladenöffnungsgesetzes werden darauf
hingewiesen, dasserforderliche Maßnahmen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und
zur Vermeidung von Warteschlangen zu treffen sind,

8. Obernachtungsangebote zu touristisctien Zwecken (dazu gehören auch Campingplätze
und Wohnmobilplätze) werden untersagt.

9. Alle privaten und öffentlichen Veranstaltungen werden untersagt. Das schließt
grundsätzlich auch Verböte für Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen

. ein, die nach Durchführung einer individuellen Verhältnismäßigkeitsprüfung zugelassen
werden können. Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder Daseinsfür- und -Vorsorge zu dienen bestimmt
sind oder der Versorgung der Bevölkerung dienen (z. B. WochenmärKte).

Darunterfallen insbesondere auch Privatveranstaltungen in häuslicher Umgebung (wie
Geburtstagsfeiern), da dies einer Kontaktvermeidung widerspricht,

10. Bei Verstoß gegen Ziff.1 dieser'Allgemeinverfügung kann ein Bußgeld gem. § 73 Abs. 1a
Nr. 6 i.V.m. Abs. 2 IfSG in Höhe von bis zu 25.000 Euro festgesetzt werden. Wer den
Verstoß vorsätzlich begeht, wird gem. § 74 IfSG. mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder mit einer Geldstrafe bestraft.

11. Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 19.04.2020. Sie erlischt, sobald eine
gleichgeri.Ghtete Rechtsverordnung gern. § 32 IfSG durch das fachlich zuständige
Ministerium des Landes Nordrhein-Wesffalen erlassen wird oder durch Aufhebung der
zuständigen Behörde.

II.
Begründung
Für den Erlass dieser Allgemeinverfügung ist die Stadt Xanten als örtliche Qrdnungsbehörde
gem. §§ 2, 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem
Infektionsschutzgesetz (ZVO-lfSG) zuständig;

Die angeordneten Maßnahmen beruhen auf der derzeitigen Risikob.ewertung des Robert-
Koch-lnstituts zu dem neuen Coronavirus (SARS-CoV-2), Danach handelt es sich um eine
global sehr dynamisch entwickelnde und ernst zu nehmende Situation mit zum Teil schweren
und auch tödlichen Krankheitsverläufen. Mit weiteren Fällen, Infektionsketten und Ausbrüchen
muss in Nordrhein-Westfalen und somit auch in Xanten gerechnet werden.
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtigte oder Ausscheider
festgestellt oder ergibt sich, däss ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder
Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG die
notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung
übertragbarerKrankheiten erforderlich ist. Unter diesen Voraussetzungen kann die zuständige
Behörde gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer
größeren Anzahl von I\/lenschen beschränken Qder verbieten, die eine Verbreitung von
Krankheitserregern begünstigen.

Nach der Einschätzung des Robert-Koch-lnstituts (RKI) sind zur Bewältigung der aktuellen
Weite n/erbreitung des SARS--CoV-2 Virus „massive AnstFengungen auf allen EbeTien des
Öffentlichen Gesundheitsdienstes .erforderlich." Es wird das Ziel verfolgt, die InfeKtlonen in
Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weiteres Ausbreitung des Virussoweit
wie möglich zu verzögern. Damit sind gesamtgesellsehaftliche Anstrengungen wie die
Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im
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privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich verbunden. Vordem Hintergrund der
dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen müssen weiterhin
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung, insbesondere Verzögerung d&r
Ausbreitungsdynamik ergriffen und Infektionsketten unterbrochen werden.
Durch die in den Ziffern 1 bis 9 genannten Maßnahmen kann die Weiterverbreitung des Virus
verlangsamt und auf diese Weise dringend erforderliche Zeit gewonnen werden. Dies liegt
nicht nur im Interesse des Gesundheitsschutzes, insbesondere der für die Krankheit
gesundheitlich anfälligen Personengruppen, sondern auch in der Aufrechterhalturig der
Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems.
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sind die in dieser Allgemeinverfügung benannten
Maßnahmen nicht nur zur Gefahrenabwehr geeignet, sondern auch erforderlieh und
verhältnismäßig. Zwar werden die Grundrechte der Art. 2, Absatz 2, Satz 2, Art. 4, Art. 12 Abs.
1, Art. 14 Abs. 1., Art. 8 Grundgesetz eingeschränkt. Diese Maßnahmen sind jedoch in
Anbetracht der vorrangigen Interessen der Gesundheitssicherüng der Bevölkerung,
insbesondere der besonderen Risikogruppen, gerechtfertigt.

Zu Ziffer 1 bis 9
Aufgrund der Erlasse des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales NRW vom
15.03.2020 und vom 17.03.2020 sind die oben genannten Maßnahmen unabhängig von der
Anzahl der erwarteten Besucher/Teilnehmer zur Verhinderung der Verbreitung von SARS-
CoV-2 anzuordnen.

Auf Grundlage bisheriger Erkenntnisse stehen mir weniger einsGhneidende Maßnahmen als
die angeordneten nicht zur VerfOgung, .um die enorm schnelle Ausbreitung des SARS-CoV-2
abzusehwachen. Weniger intensive Maßnahmen könnten nicht im vergleichbaren Umfang
eine Schutzwirkung entfalten. Auch nach der Risikobewertung des IVIinisteriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen können keine Schutzmaßnahmen
getroffen werden, die gleich effektiv, aber weniger eingriffsintensiv als die getroffenen sind,
Um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden und die Bereithaltung
erforderlichen Kapazitäten zur Behandlung erkrankter Menschen sicherzustellen, bedarf es
der angeordneten Maßnahmen. Nur hierdurch kann die dringend erforderliche Verzögerung
von weiteren Neuinfektionen vermieden und Zeit für die Entwicklung von Heil- und Impfstoffen
gewonnen werden. Wie die Entwicklung der letzten Tage gezeigt hat, waren die bisher
getroffenen Maßnahmen nicht ausreichend, um der Gefährdungslage im hinreichenden Maße
entgegenzutreten. Die bestehende Erlasslage, die mein ErsGhließungsermessen stark
einschränkt, gebietetschärfere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.
Meine Auswahl der getroffenen Maßnahmen folgt der dynamischen Entwicklung. Nur durch
die angeordneten Maßnahmen Kann die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Virus zum
Wohle des Gesundheitssystems und aller Bürgerinnen und Bürger verringert werden.
Eine Übertragung des Virus erfolgtzumeist im Wege der Tröpfcheninfektion, d.h. durch
Husten, Niesen oder bereits infizierte Personen ohne Symptomatik. Bei diesem
Übertragungsweg ist ein Oberspringen des Virus von Mensch zu Mensch sehr einfach.
Sämtliche angeordneten Maßnahmen zielen darauf ab, das InfeRtionsrisiko für alle Bürger zu
minimieren. Dies geschieht durch eine Vermeidung der Bildung von Zusammenkünftensowie
einer Unterbindung des Risikos, mit kontaminierten Gegenständen in Kontakt kommen zu
können.

Bei Abwägung der Gefähreiungsläge mit den durch die Anordnungen einhergehenden
Belastungen komme ich zu dem Ergebnis, dass die Zurückdrängung des Virus höchste
Priorität haben muss. Aufgrund dessen soli jeder nicht notwendige soziale Kontakt möglichst
unterbunden werden, denn diese beinhalten das vermeidbares Risiko einer Obertragung des
Virus.

Zu Ziffer 10
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Ziffer 10 ist deklaratorischer Natur und soll nachdrücklich darauf hinweisen, dass
Zuwiderhandlungen gegen die getroffenen Maßnahmen mit einem Bußgeld sanktioniert
werden können.

Zu Ziffer 11
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 41
Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). Um feststellen zu können, ob die
angeordneten Maßnahmen die gewünschte Wirkung erzielen, wird die Allgemeinverfügung
aus Gründen der Verhältnismäßigkeit zunächst bis einschiießlich 19.04.2020 befristet. Zu
gegebener Zeit istzu entscheiden, angeordneten Maßnahmen aufzuheben, zu verlängern .
oder zu modifizieren sind.
Abschließend weise ich darauf hin, dass eine Klage gegen diese Ailgemeinverfugung. gemäß
§§ 28 Abs. 3 i.V.m. 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung entfaltet. Das bedeutet, dass
die Allgemeinverfügung auch nach Erhebung einer Klage nicht vorläufig ausgesetzt wird,
sondern ununterbrochen beachtet werden muss.

Ill,
Rechtsbehelfsbelehrung:
. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf schriftlich oder zur
Niederschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingereicht
werden.Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für •
die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß §55a
Absatz 4VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sieh nach näherer Maßgabe der Verordnung
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung -
ERW) vom 24. November 2017 (BGB!. I S. 3803). •

Hinweis:
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de.

Stadt Xanten
Fachbereich BQrgerservice, Sicherheit und Ordnung
X^lteFhs,18.03^020

1'orfiaE/C?ort;
Bürgermeister
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Stadt Xanten • Der Bürgermeister • Postfach 1164 • 4650Q Xanten

Allgemeihverfügung der Stadt Xanten vom 19.03.2020
bzgl. eines Betretungsverbotes von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen

Gemäß §§ 16 Absatz 1, Satz 1, 28 Abs. l des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von
Infektionskrankheiten beim Menschen, lnfektiQnsschutzgesetz(ifSG) vom 20. Juli 200Q, BGBI. l S.
1045, in Verbindung mit § 3 Zuständigkeitsverordnung zum Infektionssehutzgesetz - ZVO IfsG -
sowie mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen
(VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV. NRW 8,602) jeweils in der z. Zt. gültigen Fassung erlässt die
Stadt Xanten zur Verhütung von SARS-CoV-2 Virusinfektionen zungchst bis zum 19.04,2020
folgende Anordnung zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der Ausbreitung des Cöronavirus
SARS-CoV-2:

1; Sämtliche Tages- und NaGhtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch,
tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingllederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder
sonstige vergleichbare Angebote) sowie Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation haben ab
Mittwoch, 18. März 2020. allen Nützerinnen und Nutzern zunächst Bis zum 19. April 2020 den
Zutritt zu versagen. Dies gilt insbesondere für Bildungseinrichtungen für berufsvorfciereitende und
ausbildende Maßnahmen, die sich an Menschen mit Behinderungen richten, wie z. B.
Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke, Berufliche Trainingszentren.

2. Ausgenommen hiervon sind Nutzerinnen und Nutzer, die im eigenen häuslichen Umfeld
untergebracht sind und deren Betreuungs- oder Pflegeperson eine unverzichtbare
Schlüsselperson ist. Die Pflege und / oder Betreuung soll nur dann erfolgen, wenn eine private
Betreuung insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler
Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (bspw. Homeoffice) nicht gewährleistet werden kann.
Schlüssetpersonen sind Angehörige von Bemfsgruppen, deren Tätigkeit der AufreGhterhaltung
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pflege-rischen Versorgung
der Bevölkerung und derAufrechterhaltungzentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient,
Dazu zählen insbesondere:

Alle Einrichtungen,, die der Gesundheitsversörgung und der Pflege sowie äer Behindertenhilfe,
Kinder- und Jugendhilfe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschliaßlich der
nichtpolizeilichen'Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der
Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste Energie, Wasser,
ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen
von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.

3. Die Unentbehriichkeit ist der betreffenden Einrichtung gegenüber durch eine schriftliche
Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers bzw. Dienstvorgesetzten nachzuweisen.

4. Ausgenommen sind weiterhin Nutzerinnen und Nutzer deren pflegerische oder soziale
Betreuung für den Zeitraum, in dem sie sich. normalerweise in einer WfbM aufhalten, nicht
sichergestellt ist. Die Träger der WfbM sind angehalten, für die betroffenen Personen eine
Betreuung:im notwendigen Umfang sicherzustellen. Sie sollten zu diesem Zweck mit Anbietern
von Wohneinrichtungen zusammenarbeiten.

f^rrA
E>-tW» t KWf-.WV
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5. Ausgenommen sind zudem diejenigen Rehabititandinnen und Rehabilitanden, die einen
intensiven und persönlichen Betreuungsaufwand benötigen, dem im häuslichen Rahmen nicht
entsprochen werden kann. Für diese Teilnehmenden, kann auf Elternwunsch bzw. auf
Bedarfsmeldung des / der Teilnehmenden im Einzelfall nach Entscheidung der Schulleitung ein
Betreuungsangebot vor Ort.in der Einrichtung sichergestellt werden. Da dieser Personenkreis
zur besonders vuinerablen Bevölkerungsgruppe gehört, sind entsprechende
Schutzmaßnahmen zu beachten. Zur Flankierung der kontaktreduzierenden Maßnahmen kann,
soweit möglich, das Unterrichtsgeschehen auf virtuelle Lernwelten umgestellt werden und durch
die Bildungsträger weiter begleitet werden.

6. Ausgenommen sind darüber hinaus Nutzerinnen und Nutzer von Tages- und
Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, deren häusliche
Versorgung bei Wegfall der teilstationären Pflege uhd Betreuung glaubhaft gefährdet wäre.
Ober die Gewährung einer Ausnahmeregelung entscheidet die Le'rtyng der bisher genutzten
Einrichtung im Einzelfall unter Abwägung der Gesamtumstände - insbesondere deF erhöhten.
Gefahren durch das neuartige Corona-Virüs SARS-CoV-2 einerseits und einer drohenden
unzureichenden häuslichen Versorgung sowie verbesserter Schutzvorkehrungen bei einer
Reduzierung der Zahl der in der Einrichtung zu versorgenden Personen anGlererseits.

7. Die Betretungsverbote unter 1. gelten auch für interdisziplinäre oder heilpädagögische
Frühförderstellen, heilpädagogische Praxen und Autismuszentren, soweit dies nicht medizinisch
dringend notwendig angezeigt ist. Daneben gelten die Betretungsverbote unter 1. aueh für
Betreuungsgruppen, die als Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne der Anerkepnungs-
und Förderungsverordnung (AnFÖVO) anerkannt wurden.

8. Zu den Ausnahmen, die unter Ziffern 2 sowie 4 -'7 bestimmt sind, gilt, dass ein zumutbarer
Transport für den Hin- und Rückweg sicherzustellen ist, der die derzeit besonderen Risiken
durch eine Infektion mit SARS-CoV-2 berücksichtigt. •

9. Auf die sofortige Vollziehung dieser Verfügung nach § 28 Absatz 3 i.V. m. § 16 Absatz 8 IFSG
wird hingewiesen und diese aufgrund des § 80 (2) Ziff. 4 der Verwaltungsgerichtsorcinüng
(VwGO) in der z. Z. geltenden Fassung im öffentlieher» Interesse angeordnet.

10, Zuständige Behörde für Maßnahmen nach § 28 IfSG ist nach §3 ZVO-lfSG die Gemeinden als
örtliche Ordnungsbehörden.

11. Diese Allgemeinverfügung gilt gemä& § 41 Abs. .4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als
bekannt gegeben.

Sachverhaltsdarstellung und Begründungi

Allgemein:
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in
Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen.
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der
weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es .erforderlich, weitere
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung - insbesondere VeFzögerung - der
Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und Infektionskettenzu unterbrechen.
Durch den vorherrschenden Obertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) Z.B. durch Husten,
Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatiseh infizierte Personen kann es leicht zu
Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen.

Zu 1.:
Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört aücti eine Beschränkung der
Ausbreitung auf der Grundlage von § 28 IfSG in Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des
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Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe
(Werkstätten, Tagesstätten oder sonstigen vergleichbaren Angebote). Dort bzw. auf dem
gemeinsamen Transport in die genannten Einrichtungen treten insbesondere Menschen, die durch
Alter, Vorerkrankung oder Behinderung einem besonderen Risiko durch das Corona-Virus
ausgesetzt sind, in engen Kontakt miteinander.
Hinzu kommt, dass das Einhalten disziplinierter 1-lygieneetiketten zudem abhängig .von der
Möglichkeit der Übernahme von (Eigen-)Verantwortung ist und bei den Nützerinn'en und Nutzern der
beschriebenen Einrichtungen häufig nicht vorausgesetzt werden kann. Damit steigt die Gefahr, dass
sich Infektionen innerhalb dieser Einrichtungen verbreiten und in die Familien bzw. Wohngruppen
weitergetragen werden. Aus diesen Gründen ist nach Abwägung aller. Umstände eine
allgemeingQltige AnQrdnung erforderlich, um eine Verbreitung der Infektion zu verhindern.

ZuJZ,
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische und pflegerische Versorgung der
Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit derZugangsbeschränkungzu.Tages-
und Nachtpflege.einrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbych sowie zu
tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder
sonstigen, vergleichbaren Angebote) aufrechterhalten werden. Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen,
die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der genannten. Personengruppen nicht aufgrund des
Betreuungsbedarfs ihrer Angehörigen zu beeinträchtigen. Zu den. üblichen Betreuungszeiten ist
daher eine Beaufsichtigung und Betreuung in der jeweiligen Einrichtung für Angehörige von
Schlüsselpersonen sicherzustellen. Der Nachweis der Unentbehrlichkeit isterforderlich, um die Zahl
der in den. genannten Einrichtungen zu betreuenden Menschen so gering wie möglich zu halten,
damit einer weiteren Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden kann. Anderenfalls
wäre die Maßnahme des Betretungsverbots von Tages- uhd Naclitpflegeeinrichtungen im Sinne des
.Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe
(Werkstätten, Tägesstätten oder sonstigen vergleichbaren Angebote) nicht effektiv, wenn die
Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen dort aufhalten würden.

Zu 3.:
Die schriftliche Besfätigung des Arbeitgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbedarfs.

Zu 4.:
Die in den Werkstätten beschäftigten Menschen mit Behinderungen benötigen teilweise den Besuch
der Werkstatt als eine tagesstrukturierende Maßnahme. Selbstverständlich hat der Gefahrschutz
auch in Werkstätten höchste Priorität. Die dort beschäftigten behinderten Menschen haben aber
auch einen Anspruch auf diese Teilhabeleistung. Anders als bei Kindertageseinrichtungen stehen
ihnen keineunterhaltsverpflichteten Personen zur Seite. Hinzu kommt, dass ein Teil der Betreuungs-
.Personen (in den Familien) hoehaltrig ist und schnell übeFfordert sein kann. Werden Werkstätten
geschlossen,, ist deshalb durch den Träger Sicherzustellen, dass zumindest die Personen, die auf
eine Betreuung angewiesen sind, diese auch erhalten. Die Betreuung kann dabei Z.B, auch in
Zusammenarbeit mit Wohnanbietem geleistet werden.

Zu 5.:
Die Nützerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehören auch der unter Zu 1. genannten,
besonders sGhutzbedürftigen Personengruppe an, gleichwohli kann die stabilisierende Wirkung der
Förderung in den entsprechenden Bildungseinrichtungen nicht außer Acht gelassen werden, so
dass hier entsprechende Differenzierungen im Interesse der Menschen mit Behinderungen' möglich
sein müssen.

Zu 6.;
Bei einigen Nutzerinnen und Nutzern ist die Betreuung in einer Tages, und Nachtpflegeeinrichtung
unverzichtbarer Baustein zur Aufrechterha.ltung der häuslichen Versorgung. Die pflegenden
Personen sind oftmals selbst hochaltrig und gesundheitlich vorbelastet. Ohne die Möglichkeit zur
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weiteren Nutzung eines Angebots der Tages- und Nachtpflege Kann das Risiko einer Oberforderung
und in der Folge des dauerhaften Zusammenbmehs der häuslichen Versorgung nicht
ausgeschlossen werden.
Andererseits bestehen ggf. Möglichkeiten, das Infektionsrisiko in den Einrichtungen durch die
angestrebte Reduzierung der Zahl der gleichzeitigen Nutzerinnen und Nutzer zu minimieren Z.B,
durch Einzeltransporte in die Einrichtung und wieder zurück in die eigene Häuslichkeit oder durch
größere räumliche Abstände der Nutzerinnen und Nutzer während der Betreuung in der Einrichtung,
die durch eine reduzierte Zahl gleichzeitiger Nutzerinnen und Nutzer ermöglicht werden. Dies ist
- durch den Leiter der jeweiligen Einrichtung bei seiner Entscheidung über die Aussprache des
Betretungsverbots zu berücksichtigen.

ZuJ,
Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehören auch der unter Za 1. genannten,
besonders sGhutzbeäürftigen PersonengFüppe an, weshalb auch hier entsprechende.
kontaktreduzierende Maßnahmen erforderlich sind.

zu 8.:
Den Anforderungen des erhöhten Infektionsschutzes soll während gemeinsamer Hin- und
Rückfahrten mehrerer Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung durch angemessene Maßnahmen
Rechnung, getragen warden, dazu können insbesondere erhöhte Sicherheitsabstände zwischen den
Mitfahrenden beitragen.

Rechts behelfsbelehrung zum Klageverfahren:
Gegen.öiese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim
Verwaltungsgerieht Düsseldorf, Bastlonstraße 39 in 40213 Düsseldorf schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger.'den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen.
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und
Beweismittel sollen angegeben werden.
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine
. Ausfertigung erhalten können.

Wird die Klage schriftlich erhoben, ist die Monatsfirst nur gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf
der Frist beim Gericht eingegangen ist Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen
Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet
werden.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der
verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem
sicheren Obermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach
näherer'Maßgahe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischen
Rechtsverkehr-Verordnung - ERW)vom24. November 2017 (BGBL, 1 S . 3803).

Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieser Ailgemeinverfügung wird angeordnet.

Begründung für die Anordnung der sofortigen Vollziehung
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Die sofortige Vollziehung dieser Anordnungen ist im Interesse derAufrechterhaltung
der öffentliehen Sicherheit und Ordnung anzuoFdnen, Es ist sieherzustellen, dass auGh
während eines eventuellen Klageverfahrens notwendige, wirksame und reGhtzeitige
Schutzmaßnahmen vor der Infektion der BewQhnerinnen und Bewohner sowie des
Personals der o. g. Einrichtungen durchgeführt werden können,

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung gemäß §16 Abs. 8
IfSG keine aufschiebende Wirkung hat.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, kann auf Antrag die
aufschiebende Wirkung ganz öder teilweise wiederherstellen. Ist der Verwaltungsakt zum Zeitpunkt
der Entscheidung schon vollzogen, so kann das Gericht die Aufhebung der Vollziehung anordnen
(§80(5)VwGO).

Hinweis der Verwaltung:
Weitere Informationen zur elektronischen Klageerhebung erhalten Sie auf der Intemetseite
www.justjz.de .

Ist gemäß '§ 110 Justizgesetz NRW ein Widerspruchsverfahren nicht vorgesehen, sollte in dem
vorgenannten Hinweis der Verwaltung folgender Zusatz aufgenommen werden;
Gemäßg 110 des Justizgesetzes NRW ist das einer Klage vorgeschaltete Widerspruchsverfahren
nicht durchzuführen. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, sich vor Erhebung einer
Klage zunächst mit demzuständigen Fachdienstin Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können
so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage sicher behoben werden. Die Klagefrist
von einem Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht
verlängert.

Xanten-äßn 19.03.2020

T a% Gjßrtz^ ^
ücaerme

N:\30\hgoertzen\CoTonaWllgemBinverfügung 19.3,2020 Tases-NachtpfIege.docx

-12-


